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Meinen Eltern





Vorwort

Die vorliegende Arbeit lag der Juristischen Fakultät der Bayerischen Ju-
lius-Maximilians-Universität Würzburg im Wintersemester 2002/2003 als
Dissertation vor. Gegenstand der Arbeit ist die Geschichte und die Bedeu-
tung, die das Recht auf Heimatzuflucht gemäß § 30 Abs. 3 Reichserbhofge-
setz (REG) bis heute hat.

Das REG wurde durch Adolf Hitler anläßlich des nationalsozialistischen
Erntedankfestes auf dem Bückeberg bei Hameln am 1.10.1933 verkündet.
Mit dem Gesetz gedachten die Nationalsozialisten die Ideologie von „Blut
und Boden“ umzusetzen. Eine Ideologie, die insbesondere durch den Mini-
ster für Ernährung und Landwirtschaft und späteren Reichsbauernführer
R. Walter Darré geprägt, um nicht zu sagen: erfunden wurde. Demnach
sollte allein die bäuerliche Bevölkerung der Garant für den Zustrom von
neuem, unvermischten Blut sein, das die durch ständige Vermischung „de-
generierte“ Stadtbevölkerung angeblich dringend zum Überleben benötigte.
Diesen – wie sich Darré ausdrückte – „Lebensquell der Nordischen Rasse“
wirtschaftlich zu stärken war das Ziel des REG. Das Gesetz erklärte bäuer-
liche Betriebe einer bestimmten Größe zu Erbhöfen, die lediglich noch von
einem Arier verwaltet und geführt werden durften. Diese Erbhöfe konnten
nur ungeteilt an den ältesten oder jüngsten Sohn vererbt werden. Dessen
Geschwistern, den sogenannten „weichenden Erben“, stand das Gesetz pri-
mär Versorgungsrechte zu. Hierzu gewährte es das Recht auf Heimatzu-
flucht, das ihnen gegen Leistung angemessener Arbeitshilfe die Zuflucht
auf dem Hofe gewährte, sollten sie unverschuldet in Not geraten.

In meiner Arbeit beleuchte ich die möglichen Ursprünge und die Viel-
zahl der Interpretations- und Umsetzungsprobleme, die das Recht auf Hei-
matzuflucht in der Zeit des Dritten Reiches aufwarf. Wie man das Recht
auf Heimatzuflucht nach Ende des Dritten Reiches in den einzelnen Besat-
zungszonen bis zum heutigen Tage anwandte und in welchem Verhältnis es
zu anderen Ansprüchen auf Versorgung (etwa denen auf Sozialhilfe) stand,
behandele ich in einem weiteren Teil meiner Arbeit. Das Recht auf Heimat-
zuflucht wird im Laufe der nächsten Jahre das Schicksal der letzten Hei-
matzufluchtsberechtigten teilen. Hatten sich Gerichte der Nachkriegszeit
mit dem Recht auf Heimatzuflucht zu beschäftigen, zogen sie Kommentar-
literatur zu Rate, die von Personen verfaßt wurde, die das zutiefst von
nationalsozialistischer Ideologie von „Blut und Boden“ geprägte Reichserb-
hofrecht maßgeblich beeinflußten. Diese Parallelexistenz der Rechtssysteme



findet nun bald ihr (biologisches) Ende. Über ein halbes Jahrhundert nach
Ende des Dritten Reiches schließt damit ein Kapitel nationalsozialistischer
Ideologie.

Für die gute Betreuung und die nicht zuletzt zügige Begutachtung meiner
Arbeit danke ich meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Jürgen Weitzel, und
dem Zweitgutachter, Herrn Prof. Dr. Hubert Drüppel. Besonders danke ich
meinen Eltern, ohne deren finanzielles Engagement die Arbeit so nicht
möglich gewesen wäre.

Stuttgart, im Januar 2004 Axel C. Buchenroth
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des Bauernverbandes Württemberg-Baden; Mitteilungsblatt
des Württembergischen Landesverbandes Landwirtschaftli-
cher Genossenschaften; mit amtlichen Bekanntmachungen
des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
in Baden-Württemberg

Württ.-Bad. Württemberg-Baden, württemberg-badische(s)
Württ.-Hohenz. Württemberg-Hohenzollern, württemberg-hohenzollerische(s)
WürttZ Zeitschrift für die freiwillige Gerichtsbarkeit und die Ge-

meindeverwaltung in Württemberg und Jahrbücher der würt-
tembergischen Rechtspflege

z. B. zum Beispiel
ZAGAS Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie
z. b.V. zur besonderen Verwendung
ZdAfDR Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht
ZfH Zeitschrift für das Heimatwesen. Blätter für alle Fragen der

öffentlichen Fürsorge; Amtl. Organ von Fürsorgeverbänden
des Deutschen Reiches

ZGB Zivilgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik
ZGB (Schweiz) Schweizerisches Zivilgesetzbuch
Ziff. Ziffer
Zivilsen. Zivilsenat
zit. zitiert
Z-JBl. Brit. Zone Zentral-Justizblatt für die Britische Zone: amtliches Blatt

für Rechtspflege
ZNR Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte
ZPO Zivilprozeßordnung
ZRG Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte/Ger-

manistische Abteilung
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
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ZVOBl. Zentralverordnungsblatt: amtliches Organ der Deutschen
Wirtschaftskommission u. ihrer Hauptverwaltungen, sowie
d. Deutschen Verwaltungen für Gesundheitswesen, Inneres,
Justiz und Volksbildung
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1. Teil

Vorbemerkung

Die Übergabe landwirtschaftlicher Betriebe auf die dem Hofinhaber fol-
gende Generation ist durch zwei sich gegenseitig ausschließende Übertra-
gungsmöglichkeiten gekennzeichnet: Es partizipieren entweder im Wege der
Realteilung alle Erben an dem landwirtschaftlichen Anwesen wie am übri-
gen Vermögen des Erblassers im Wege der Universalsukzession zu gleichen
Teilen. Oder der Hof wird ungeteilt an einen von mehreren Erbberechtigten,
den sogenannten Anerben, als den alleinigen Hoferben im Wege eines
Übergabevertrages, einer Verfügung von Todes wegen oder qua gesetzlicher
Vorschriften übertragen.

Bei der geschlossenen Übertragung eines bäuerlichen Betriebes an einen
Abkömmling sind die Rechte der übrigen, der „weichenden“ Erben von ent-
scheidender Bedeutung. Die Ansprüche dieser weichenden Erben sind es,
die einen Ausgleich im systemimmanenten Spannungsverhältnis zwischen
einer gerechten Verteilung des Nachlasses auf der einen und der Aufrechter-
haltung der Lebensfähigkeit des Hofes auf der anderen Seite schaffen müs-
sen. Diesem Spannungsverhältnis tritt eine soziale Komponente in den Fäl-
len hinzu, in denen nicht anerbenberechtigte Miterben aus Gründen des Al-
ters, wegen körperlicher oder geistiger Behinderung oder einer sonstigen
Notlage unfähig sind, sich selbst zu unterhalten.

Eine Möglichkeit, diesen Miterben einen ihren Bedürfnissen entsprechen-
den Anspruch zu gewähren, stellt das Recht dar, unter bestimmten Voraus-
setzungen auf dem Hof des Anerben zu verbleiben oder auf diesen zurück-
zukehren: das sogenannte Zufluchts- oder Heimatzufluchtsrecht. Ob – und
wenn ja, in welchem Kontext – das Recht auf Heimatzuflucht im Rahmen
anerbenrechtlicher Sitten und Gesetze vor dem Jahr 1933 nach überlieferten
Quellen vereinbart und zugesprochen wurde, soll im ersten Teil der hier
vorliegenden Arbeit behandelt werden. Wie dieses Recht unter nationalso-
zialistischer Herrschaft von 1933 bis 1945 im damaligen Deutschen Reich
und den besetzten Gebieten mit § 17 Abs. 2 des Preußischen Bäuerlichen
Erbhofrechts (PrEHR)1 bzw. mit § 30 Abs. 3 Reichserbhofgesetz (REG)2

1 § 17 PrEHR (Preußische Gesetzsammlung Nr. 34 vom 17.5.1933, S. 165, 169–
170) lautete:



zu einem wichtigen Bestandteil der Kernaussagen und Zielvorgaben natio-
nalsozialistischer Landwirtschaftspolitik wurde, wird im zweiten Teil der
Arbeit aufgezeigt. Inwieweit das durch den Nationalsozialismus aufgegrif-
fene Recht auf Heimatzuflucht bis in die Gegenwart der Bundesrepublik
Deutschland Bedeutung hat, soll der dritte Teil beleuchten.

30 1. Teil: Vorbemerkung

„Unterhalt, Berufsausbildung, Heimatzuflucht.
(1) Die weichenden Erben werden bis zu ihrer Volljährigkeit gegen Leistung ange-

messener Arbeitshilfe auf dem Hofe angemessen unterhalten und erzogen. Sie
sollen auch, soweit es Abkömmlinge des Erblassers sind und die Mittel des
Hofes hierzu ausreichen, für einen dem Stande des Hofes entsprechenden Be-
ruf ausgebildet und bei ihrer Verselbständigung ausgestattet werden, insbeson-
dere um sich eine Siedlerstelle zu beschaffen.

(2) Geraten sie unverschuldet in Not, so können sie auch in späteren Jahren noch
gegen Leistung angemessener Arbeitshilfe auf dem Hofe Zuflucht suchen
(Heimatzuflucht).

(3) Die Rechte aus Abs. 1 sind auf Antrag eines Berechtigten in das Grundbuch
einzutragen, soweit dies nach dem Reichsrechte zulässig ist.“

Die Landesregierung des Freistaats Lippe verabschiedete am 12. August 1933 ein
hinsichtlich dem Recht auf Heimatzuflucht dem PrEHR im Wortlaut vollkommen
identisches „Bäuerliches Erbhofrecht“ (Lippische Gesetz-Sammlung Nr. 45 vom
19. August 1933, S. 145 ff).

2 § 30 REG (RGBl. vom 30. September 1933 Teil I, S. 685, 689) lautete:
„Versorgung der Abkömmlinge des Erblassers. Heimatzuflucht

(1) Die Abkömmlinge des Erblassers werden, soweit sie Miterben oder pflichtteils-
berechtigt sind, bis zu ihrer Volljährigkeit auf dem Hofe angemessen unterhalten
und erzogen.

(2) Sie sollen auch für einen dem Stande des Hofs entsprechenden Beruf ausgebil-
det und bei ihrer Verselbständigung, weibliche Abkömmlinge auch bei ihrer
Verheiratung, ausgestattet werden, soweit die Mittel des Hofs dies gestatten; die
Ausstattung kann insbesondere auch in der Gewährung von Mitteln für die Be-
schaffung einer Siedlerstelle bestehen.

(3) Geraten sie unverschuldet in Not, so können sie auch noch später gegen Lei-
stung angemessener Arbeitshilfe auf dem Hofe Zuflucht suchen (Heimatzu-
flucht). Dieses Recht steht auch Eltern des Erblassers zu, wenn sie Miterben
oder pflichtteilsberechtigt sind.“



2. Teil

Heimatzufluchtsrecht weichender Erben vor 1933

Das Recht „weichender“, d.h. auf den elterlichen bäuerlichen Betrieb zu-
gunsten eines alleinigen Hoferben verzichtender Familienmitglieder, im
Falle ihrer Minderjährigkeit, einer Erkrankung oder anderweitig eingetrete-
ner unverschuldeter Not auf dem Hof zu verbleiben oder zu diesem zurück-
zukehren und versorgt zu werden, wurde nicht erst mit § 17 Abs. 2 PrEHR
bzw. mit § 30 Abs. 3 REG originär geschaffen.

Vielmehr zeigen Beispiele in – und außerhalb Europas, daß die National-
sozialisten lediglich ein Recht aufnahmen, das in Gebieten des Anerben-
rechts seit Jahrhunderten eine gewohnheitsrechtliche Übung erfuhr.3

1. Kapitel

Ursprung des Heimatzufluchtrechts in Europa

Der Ursprung des Rechtes auf Heimatzuflucht in Europa läßt sich nicht
exakt bestimmen. Als möglichen Ursprung machen einige die germanische
Hausgemeinschaft, andere hingegen Rechtsentwicklungen aus, die erst im
Mittelalter das Recht auf Heimatzuflucht begründet haben sollen.

A. Ursprung in der germanischen „Hausgemeinschaft“

Insbesondere Grass4 betrachtet das Recht auf Heimatzuflucht als Nach-
wirkung einstiger, uralter Familiengebundenheit des germanischen Grund-
eigentums, die zugunsten weichender Familienmitglieder im Fall der Not zu
kurzfristigem Leben erwacht. Diese auffallend vage Vermutung wirft ein
bezeichnendes Licht auf bisherige Bemühungen, die Ursprünge geschlosse-
ner Erbfolge5 und damit auch einzelner der sich aus ihr ergebenden Rechte
weichender Erben – wie etwa das Recht auf Heimatzuflucht – bis in die
Epoche Mitteleuropas zu ergründen, aus der die ersten Berichte römischer
Provenienz, wie etwa Cäsars „De bello Gallico“ (52–51 v. Chr.) oder die

3 Grass, S. 105, Fn 22a; Grass, HRG II, Sp. 48.
4 Grass, HRG II, Sp. 49.
5 Siehe zur Frage der Herkunft des Anerbenrechts unten Fn 26.


